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I. Anlass der Untersuchung
SIM (Stiftung Initiative Mehrweg) ist eine Stiftung deutschen Rechtes mit Sitz in Berlin. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Allgemeinheit auf den Gebieten der Wissenschaft und Forschung sowie des Umweltschutzes. Zu ihren Aufgaben gehören nach dem Willen der Stifter 
1. Finanzielle Unterstützung von Wissenschafts- und Forschungsprojekten zum Aufbau von umweltoptimierten Logistik-Konzepten zur Abfallvermeidung, vorwiegend im Wege der Wieder- und Weiterverwendung von Verpackungen sowie zur praktischen Anwendbarkeit und internationalen Verbreitung und Harmonisierung dieser Konzepte.

2. Praktische Umsetzung von Forschungsergebnissen in Pilot- und Anwendungsprojekten; dies kann durch die Stiftung oder durch Hilfspersonen geschehen;

3. Verleihung von Preisen für herausragende Leistungen auf den in Nr. 1 beschriebenen Gebieten.

4. Förderung des umweltpolitischen Dialoges und der Akzeptanz für ökologisch optimierte Logistik- und Verpackungssysteme in der Gesellschaft.

Diesen Aufgaben werden z. Z. vor allem im nationalen Handlungsrahmen Deutschlands erfüllt. Es wird aber immer stärker sichtbar, dass insbesondere die internationale Verbreitung und Harmonisierung umweltoptimierter Logistik-Konzepte auf der Grundlage wieder verwendbarer Verpackungen sowie die Herstellung von Akzeptanz für solche Konzepte/Systeme ein Handeln auf der Ebene der Europäischen Union notwendig macht. Besonders deutlich ist dies mit der von SIM in Auftrag gegebenen Studie „Nachhaltigkeit von Verpackungssystemen für Obst- und Gemüsetransporte in Europa basierend auf einer Lebenszyklusanalyse“ geworden.

Die Erfahrungen aus der Verbreitung der Studie, deren Zusammenfassung in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Italienisch und Spanisch vorliegt, weisen aus, dass i. S. der Stiftungsziele einen intensivere Einflussnahme auf die europäischen Institutionen notwendig ist. In zunehmenden Maße werden auch im Bereich des Umweltschutzes die Entscheidungen durch die Europäische Kommission und das Europäische Parlament getroffen. Der gemeinsame Binnenmarkt erzwingt die Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften auch auf dem Gebiete der Ressourcenschonung.
Eine Einflussnahme auf diese Vorgänge setzt eine Präsenz der Stiftungsziele in Brüssel voraus. 
II. Bisheriges Vorgehen
In regelmäßigen Abständen ist in Vorstand und Kuratorium immer wieder die Frage diskutiert worden, wie die Stiftung Initiative Mehrweg ihre satzungsgemäßen Aufgaben im Hinblick auf die europäische Dimension besser erfüllen kann. 

Zuletzt bestand in den Sitzungen des Kuratoriums und des Vorstandes am 11.12.2007 und 30.01.2008 Einigkeit darüber, dass die Ziele und Aufgaben der Stiftung über die nationalen Grenzen hinaus auch auf der Ebene der Europäischen Union umgesetzt und vertreten werden sollten.  
Die Geschäftsführung wurde gebeten, dafür konzeptionelle Überlegungen auszuarbeiten. Diese konzeptionellen Überlegungen hat die Geschäftsführung unter Einbettung von europäischem Sachverstand erstellt und mit Schreiben vom 18. Februar 2008 zunächst den unmittelbar betroffenen Vorstandsmitgliedern de Bruijn und Orgeldinger zugeleitet. Mit dem Schreiben war klargestellt, dass es sich um ein erstes Strategiepapier handelt, dass im Falle der Zustimmung durch die Herren de Bruijn und Orgeldinger in der nächsten Vorstandssitzung vorzustellen, zu beraten und zur Abstimmung zustellen ist. 

1. Strategie für eine Präsenz von SIM in Brüssel

Diese Überlegungen mit dem Titel „Strategy for a presence of SIM“ (Foundation Initiative for Reusable Systems (- FIFORS - ) in Brussels“ sind dem Bericht als Anlage 1 beigefügt.

Die Strategie baute im Kern auf der Überlegung auf, in einem ersten Schritt eine Repräsentanz der SIM in Brüssel zu schaffen und durch das Gewinnen neuer Vorstandsmitglieder wie z. B. CHEP und Container Centralen die europäische Dimension von SIM schrittweise zu erweitern. 

Mit Schreiben vom 8. Mai 2008 haben die Vorstandsmitglieder de Bruijn und Orgeldinger mitgeteilt, dass sie in einer gemeinsamen Sitzung mit CHEP Europe die vorgelegte Konzeption diskutiert und ihre Position dazu in einem Papier „European Interest representation of RTP Suppliers“ formuliert haben (Anlage 2).

Am 20. Mai 2008 fand eine Besprechung in Berlin statt, an der die Vorstandsmitglieder de Bruijn und Orgeldinger sowie die Vertreterin von CHEP, Frau Laura Nador, teilnahmen. 

2. Strategie für eine Vertretung des Mehrweggedankens in Brüssel

Im Ergebnis dieser Besprechung waren sich die Vorstandsmitglieder Orgeldinger und de Bruijn sowie Frau Nador darüber einig, dass anstelle einer Repräsentanz der SIM – das Strategiepapier SIM vom 18.02.2008 spricht vom „Brückenkopf“ – einer rechtlich und politisch eigenständigen Organisation „based and at home in Brussels“ der Vorzug zu geben sei. 

Diese neue Organisation, z. B. unter dem Namen:

European Foundation for Reusable Systems

- EUFORS -

soll als Mitglieder interessierte Firmen und nationale Organisationen (wie SIM)  haben. SIM wäre in dieser Konzeption nicht der Träger von EUFORS, sondern ein Mitglied/Mitträger der neuen Organisation.

Die Geschäftsführung hat in der Verfolgung dieses Gedankens einmal recherchiert, welche SIM-kompatiblen Organisationen es in den Ländern der Europäischen Union gibt. Das Ergebnis der Recherche zeigt, dass SIM ein Unikat ist. Dies gilt sowohl für die Organisationsform als Stiftung als auch für die wirtschaftlichen Herkunftsbereiche, aus denen sich die Mitglieder des Vorstandes rekrutieren. Die „Initiative Mehrweg.at“ aus Österreich ist zwar fast namensidentisch, hat ihre Basis aber in der klassischen Abfallwirtschaft. Die schwedische Organisation „Svenska Returnsystem AB“ ist Pool-Betreiber für Mehrweg-Transportverpackungen und als solche eher Wettbewerber zu IFCO und Europool.

Im Vorschlag de Bruijn/Orgeldinger/Nador soll der Mehrweggedanke das Dach sein, unter dem sich die unterschiedlichsten Mehrwegsysteme finden können („should only do general representation to a very limited extent“). Diesem gemeinsamen Dach kommt – in engen Grenzen – eine gemeinsame Interessenvertretung zu. 

Entscheidende Bedeutung als die eigentlich operativen Arme sollen die Fachgruppen („the major part of the activities has to be done in professions sections“) haben, von deren zwei von Anfang an das Geschehen tragen sollen:

· Fachgruppe Mehrwegtransportverpackung 

(Reusable Transport Packaging)

· Fachgruppe Mehrwegverpackungen für private Endverbraucher 
(Reusable Consumer Packing)

Die Mitglieder der jeweiligen Fachgruppen bestimmen, was in ihren Bereichen zu geschehen hat und bringen dafür auch die erforderlichen Mittel auf. Der Haushalt setzt sich danach zusammen aus den Einzelhaushalten der Fachgruppen zzgl. eines davon für die gemeinsame Verwaltung abzuzweigenden Betrages. 
Die neue Organisation soll ihren Sitz in Brüssel haben. Mit Ausnahme einer Person, die vorzugsweise als unabhängiger Consultant über eine akademische Ausbildung, einschlägige Erfahrungen und Mehrsprachigkeit verfügen sollte, sollen übrige Dienstleistungen „“secretarial services“) zugekauft werden.

Die neue Organisation soll über eine Adresse, aber nicht über ein eigenes Büro in Brüssel verfügen. 
III. Umsetzung des IFCO/Europool/CHEP-Vorschlages
Zur Umsetzung der Konzeption wären folgende Schritte erforderlich:

1. Entscheidung über Rechtsform und Satzung von EURFORS
Es ist über die Rechtsform der neuen Organisation zu entscheiden und eine Satzung zu entwickeln.

Da Sitz der Organisation Brüssel sein soll, muss die Rechtsform dem belgischen Recht entnommen werden.

Die vom Unterzeichner vorgenommene Prüfung einer durch Herrn de Bruijn übermittelten Ausarbeitung belgischer Anwälte (Kanzlei Loyens Loeff) zeigt, dass die zur Verfügung stehenden Rechtsformen dem deutschen Rechts nicht unähnlich sind. Grundsätzlich kann gewählt werden zwischen der Rechtsform des Vereins (Association) und der Stiftung (Foundation). Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass der Verein Mitglieder hat; die Stiftung hat keine Mitglieder, sondern Kapital, dass durch die Stifter aufgebracht werden muss.

Es kann von hier aus nichts darüber gesagt werden, welcher der möglichen Lösungen der Vorzug zu geben ist. Dazu wäre es notwendig, die möglichen Mitglieder bzw. Stifter und ihren Willen auch zu finanziellem Engagement (vor allem, wenn die Rechtsform einer Stiftung gewählt werden soll) zu kennen. Abstrakt sind die unterschiedlichen Anforderungen der Ausarbeitung von Loyens Loeff zu entnehmen, die dieser Vorlage als Anlage 3 beigefügt wird.
Ich empfehle, das sich die möglichen Gründer von EUFORS – seien es die künftigen Mitglieder oder Stifter – durch einen in diesen Fragen erfahrenen Anwalt beraten lassen. Dies empfiehlt sich schon deshalb, weil die nach der Entscheidung über die Rechtsform zu erstellende Satzung auch durch einen belgischen Rechtsanwalt erarbeitet werden muss.

Soweit der Unterzeichner die Diskussion in Berlin am 20. Mai 2008 richtig verstanden hat, würden IFCO/EUROPOOL/CHEP die Gründung eines Vereins bevorzugen. Von den bei Loyens Loeff vorgelegten Gestaltungsformen wäre dies die „International Non-Profit Association (INPA); denkbar wäre auch die Non-Profit Assocation (NPA). Der damit verbundene Verzicht auf den internationalen Anspruch würde an der europäischen Ausrichtung nichts ändern. Das Muster einer NPA-Satzung wurde vom Geschäftsführer beigezogen und ist dieser Vorlage als Anlage 4 beigefügt. 

2. Gründungsmitglieder/Stifter 
Die Gründungsmitglieder oder Stifter müssen gefunden und definiert werden.

Soweit eine NPA oder INPA gegründet werden sollte, müssen Vorstand und Kuratorium der SIM entscheiden, ob eine Mitgliederschaft der SIM begründet werden soll. 
Als Stifter dürfte SIM im Hinblick darauf, dass Stifter das Stiftungskapital einzubringen haben (dem Unterzeichner ist nicht bekannt, in welcher Höhe dies nach belgischem Recht geschehen muss) eher nicht in Frage kommen. Auch hier bedürfte es in jedem Falle einer Entscheidung von Vorstand und Kuratorium.

3. Adresse und Person in Brüssel

Die Verfasser des Papiers „European interest representation of RTP suppliers“ gehen davon aus, dass 

· die Organisation über eine Brüsseler Adresse, aber kein eigenes Büro verfügt,
· die notwendigen Dienstleistungen eingekauft werden und 

· die Leitung durch einen unabhängigen Experten (Consultant) auf Honorarbasis erfolgen soll.
a) Zur Adresse

Zweifellos können in Brüssel „Adressen“ gemietet werden. Der Unterzeichner hat ein exemplarisches Angebot beigezogen, dass als Anlage 5 beigefügt ist.

Daraus ergibt sich, dass die Miete einer Adresse einschließlich der Serviceleistungen mit ca. 500,00 €/Monat veranschlagt werden muss (dies entspricht 6.000,00 €/a).

b) Zur Person

Unter zugrunde legen des Personalprofils der Ausarbeitung „European Interest“ haben die vom Unterzeichner veranlassten Recherchen in Brüssel ergeben, dass auf der Basis von Jahresgehältern bei Junior-Consultants (1-2 Jahre Berufserfahrung) von ca. 55 – 60 T€/a auszugehen ist. Für einen Senior Consultant sind ca. 80 T€/a erforderlilch, mit zunehmender Berufserfahrung auch deutlich mehr (je nach Berufserfahrung schnell über 100.000,00 €/a). Ausgehend von einer nur zeitbegrenzten Beschäftigung sind Preise auf Stundenbasis (150,00€ bis 500,00 €) oder entsprechende Tagessätze üblich. Da eine Festanstelllung aber nicht vorgenommen werden soll, ist eine Tätigkeit auf Honorarbasis das Mittel der Wahl.

Präzisere Angaben können erst gemacht werden, wenn der zeitliche Umfang der Tätigkeit von den künftigen Mitgliedern/Stiftern bestimmt und das Anforderungsprofil weiter ausgearbeitet ist.

Generell sollte bedacht werden, dass Lobby Consultants, die für mehrere Kunden arbeiten, größeren Schwierigkeiten ausgesetzt sind, ein eigenständiges Profil für EUFORS zu erarbeiten als solche, die zumindest teilweise in einem Dienst- bzw. Anstellungsverhältnis stehen.

c) Mischformen

Es sind aber auch durchaus Mischformen von „Adresse und Person“ zu prüfen, d. h. die Verbindung von eigenem „Büro und Festanstellung auf Teilzeitbasis. Diese Mischformen können u. U. gerade auch finanziell sehr reizvoll sein, weil sie das eigene Büro zu den Preisen einer gemieteten Adresse verbinden mit den vergleichsweise preiswerteren Personalkosten eines Anstellungsverhältnisses auf Teilzeitbasis.
Der Geschäftsführer hat sich zu diesem Zweck ausführlich mit dem Hauptgeschäftsführer des bvse, Herrn Eric Rehbock unterhalten, der gerade in Brüssel ein Büro für seinen Verband eröffnet hat. Herr Rehbock ist seit kurzem Mitglied des Kuratoriums der SIM.

Herr Rehbock hat für seinen Verband bei dem in Anlage 5 genannte Unternehmen ein Büro mit Service-Paket gemietet, für das derzeit 2.300,00 €/Monat inkl. Steuern gezahlt werden. Es bestünde grundsätzlich die Möglichkeit der Untermiete. Würde EUFORS z. B. diese oder eine ähnliche Option wählen, könnte bei Beteiligung in Höhe eines Drittels ein Büro mit vollem Service zur Verfügung stehen. Diese Option wäre nicht zuletzt deshalb interessant, weil sie auch in Richtung Consultant ausbaufähig wäre. bvse kann sich vorstellen, gemeinsam eine befähigte Person für einen Ganztagsjob zu suchen, bei dem 1/3 der Zeit zu 1/3 der Kosten bei EUFORS verbliebe. 
Der bvse (Bundesverband für Sekundärrohstoffe und Entsorgung) ist eine der SIM verwandte, aber nicht „im Wettbewerb“ stehende Organisation. Interessenkonflikte bestünden nicht.

IV. Zusammenfassung
1. Es ist im Vorstand und Kuratorium der SIM eine Entscheidung darüber herbeizuführen, ob eine europäische Repräsentanz des Mehrweggedankens in Form:

a) einer Zweigstelle der SIM ( siehe Strategiepapier vom 18.02.2008) oder

b) als eigenständige Organisation (siehe das Papier „European Interest“) 
aufgebaut werden soll oder ob zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

c) auf eine Repräsentanz in Brüssel verzichtet werden soll (aus der Sicht der Geschäftsführung eine theoretische Option).

2. Die nächsten regulären Sitzungstermine von Vorstand und Kuratorium sind für den 16. Dezember 2008 in Berlin eingeplant. Es sollte erwogen werden, eine außerordentliche Sitzung von Vorstand und Kuratorium einzuberufen. Auf § 8 Abs. 1 und 2 der Satzung wird hingewiesen. 

3. Vorstand und Kuratorium werden durch Übermittlung von Abschriften dieser Vorlage unterrichtet. 
Wilhelmshorst, den 4. August 2008 
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